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Präsidium

Abstimmung über das Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist

Präsident Dr. Walter Rosenkranz: Bevor wir nun zu den Punkten 2 und 3 der

Tagesordnung gelangen, lasse ich wie eingangs angekündigt darüber

abstimmen, gemäß § 44 Abs. 2 der Geschäftsordnung von der 24-stündigen

Frist für das Aufliegen der beiden gegenständigen Ausschussberichte des

Budgetausschusses abzusehen.

Ich bitte jene Damen und Herren, die der Abstandnahme von der Aufliegefrist

für diese Ausschussberichte ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes

Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
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